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Gesetz der Gemeinde Samnaun 
über die Besteuerung 

und den Handel mit Tabakwaren 

(Tabakgesetz) 

Anpassung  

von Art. 21 «Steuermass» Abs. 1 und 2 

sowie  

Art. 23 «Erfüllung der Steuerschuld» Abs. 2 

und Art. 32 «Rechtsmittel» Abs. 2 



«Tabakgesetz» Anpassung  
von Art. 21, 23 und 32 

  

 
 
Art. 21  Steuermass 
 

1 Die Sondergewerbesteuer auf dem Handel mit zollfreien Zigaretten / Sticks 
beträgt:  

Bei Bezügen von: 
Zigaretten Stück CHF/Stück CHF/Stange 
Für die ersten 500’000 0.050 10.00 
Für die nächsten 500’000 0.065 13.00 
Für die darüber hinausgehende Menge 0.080 16.00 

Sticks 
  

Heat not Burn (Heets / Terea für IQOS) 0.030 6.00 
 

2 Die Sondergewerbesteuer auf dem Handel mit allen anderen Tabakwaren 
beträgt 2.5 % des Einkaufspreises. Die Sondergewerbesteuer auf dem Han-
del mit allen anderen Tabakwaren wird im Handelssteuergesetz unter Art. 7 
Abs. 1 a festgelegt und wird mit diesem Steuersatz auf dem Einkaufspreis 
erhoben. 

 

Art. 23  Erfüllung der Steuerschuld 
 

1 (unverändert) 
 
2 Für verspätete Zahlungen ist ein Verzugszins zu bezahlen, welcher sich nach 
den einschlägigen Ansätzen des kantonalen Steuerrechts bemisst. Für die 
nicht rechtzeitig geleisteten Steuern wird ein Verzugszins von 5 % berechnet.  

 
Art. 32  Rechtsmittel 
 

1 (unverändert) 
 
2 Einspracheentscheide des Gemeindevorstandes können nach den einschlä-
gigen Bestimmungen des kantonalen Rechts angefochten werden. Ein-
spracheentscheide des Gemeindevorstandes können innert 20 Tagen seit Mit-
teilung beim Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden mittels Rekurs an-
gefochten werden. 

 

  



 

 

 
 
Den Anpassungen von Art. 21, 23 und 32 wurden an der Urnenabstimmung vom  

18. Juni 2023 zugestimmt und treten rückwirkend auf den 1. Januar 2023 in Kraft. 

 

 
 
 


